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SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
8.0.1291.1.339988.325717
	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Dickenhobelmaschine
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Dickenhobelmaschine
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Dickenhobelmaschine
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Dickenhobelmaschine
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Dickenhobelmaschine
	DokID: 794
	AP2: 
	Speichern: 
	Arbeitsplatz: 
	APname: Dickenhobelmaschine
	Taetigkeit: 
	AnzArbeitnehmer: 
	Kurzbesch: Massivholz auf Dicke hobeln
	Ermittlung: 
	Datum: 
	: 
	OENormen: * Arbeitsmittelverordnung, insbes. §§ 15,16,25,41-46     
* ÖNORM EN 861 - kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschine     
* Broschüre "Sicheres Arbeiten in der Tischlerei" der AUVA
	SFK: 0
	AM: 0
	SVP: 0
	BO: 0
	Beilagen: * Betriebsbeschreibung und Wartungsanleitung der Hersteller/Erzeuger/Inverkehrbringer
	ja: 0
	ja: 1
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 1
	ja: 0
	ja: 1
	ja: 0
	ja: 1
	ja: 1
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 1
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 1
	nein: 1
	nein: 0
	nein: 1
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	Hinweis: 
	Hinweis: § 4 Abs.2 Z 1., 2., 3. und 4. MSchG
(schweres Heben, langes Stehen)
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Angaben: KJBG VO 6 (1) 2:  Hobelmaschinen mit rotierenden Messerwellen mit Handbeschickung, Handentnahme oder Handvorschub des Werkstückes oder der Maschine, ausgenommen handgeführte Hobelmaschinen mit einer Nennleistung von nicht mehr als 1200 Watt sowie Dickenhobelmaschinen;
	Hinweis: Gehöruntersuchung --> nach Messung und Bewertung gemäß VOLV ≥ 80 dB
	Hinweis: 
	Hinweis: Gehörschutz, Sicherheitsschuhe
	Hinweis: Lärmbereich gemäß VOLV ≥ 80 dB
	Hinweis: Für unbefugte der Gefahrenbereich an der Auslaufseite der Maschine
	Hinweis: 
	Hinweis: Holzstaub
	Hinweis: Späneabsaugung  incl. Strömungsmessung 1 x jährlich, längstens 15 Monate
Elektrische Anlage lt. VEXAT - Dokument durch Elektrofachmann prüfen
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: Späneabsauganlage
	Textfeld3: 
	Gefährdung: Maschine nicht  gegen wieder anlaufen gesichert
	Gefährdung: Stellteile nicht angeschrieben, nicht mehr lesbar
	Gefährdung: Rückschlagsicherung - Glieder abgenützt
	Gefährdung: Schwergängige Rückschlagsicherung
	Gefährdung: Staubbelastung
	Gefährdung: Arbeitnehmer steht im Gefahrenbereich, d.h. unmittelbar vor oder nach der Maschine
	Gefährdung: Hobeln schmaler Werkstücke
	Gefährdung: Hobeln mit mitlaufender Schablone
	Gefährdung: Hobeln mit feststehender Schablone
	Gefährdung: Gehörschädigender Lärm    
	Gefährdung: Arbeitskleidung
	Gefährdung: Schwere körperliche Arbeit
	Massnahmen: * Nach einem Energieausfall darf die Maschine nicht selbsttätig wieder anlaufen
	Massnahmen: * Stellteile lesbar und dauerhaft kennzeichnen

	Massnahmen: Kontrolle der einzelnen Glieder, Tausch der abgenützten Glieder
	Massnahmen: * Reinigen, entharzen (auf keinen Fall schmieren oder ölen)
	Massnahmen: * An, für Holzstaub geeignete, Späneabsaugung anschließen
* Späneabsaugung verwenden
* Auf dichten Sitz der Anschlüsse achten
* Schläuche so kurz als erforderlich und ohne scharfe Biegungen (Leistungsverlust)
* Zumindest jährliche Prüfpflicht von Absauganlagen beachten (Dokumentation erforderlich)
	Massnahmen: * Mit dem Körper seitlich vom Werkstück stehen
* Ausreichender Platz bei Materialausgang (Länge des Werkstücks plus mind. 1/2 Meter)
	Massnahmen: * Bei starren Einzugswalzen und Druckbalken max. zwei Werkstücke gleichzeitig mit möglichst großem Abstand einschieben.
	Massnahmen: * Das Werkstück auf die konische Schablone legen (Anschlag auf der Schablone vorne und hinten) und durch die Maschine durchlassen.
	Massnahmen: * Das Werkstück auf die Schablone legen, die an der Tischkante fixiert sind und nicht mitlaufen können.
	Massnahmen: * Gehörschutz richtig und konsequent verwenden  
* Aufbewahrungsort - gegen Beschädigung und Verschmutzung geschützt
	Massnahmen: * Enganliegende Kleidung
* Sicherheitsschuhe
	Massnahmen: * Zu zweit arbeiten (auf jeder Seite der Maschine)
* Verwendung von Böcken mit Rollen zum Auflegen der Werkstücke
	Zuständiger: 
	Termin: 
	Kontrolle: 
	Schaltfläche1: 
	addLineMassnahmen: 



